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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1978

Norm

JN §1 CVIII

WRG §17

Rechtssatz

Die Wasserrechtsbehörde hat über Entschädigungsansprüche zu entscheiden, dh über die Abgeltung jener

vermögensrechtlichen Nachteile, die nach fachmännischer Voraussicht durch eine beabsichtigte Wassernutzung an

einem wasserrechtlich geschützten Recht in Zukunft eintreten werden oder für die das WRG ausdrücklich einen

Entschädigungstitel einräumt.
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